
 

 

 

  
 

  
 

 
 

  

 

 
 

   

  

S.22.01 — Auswirkung von langfristigen Garantien und Übergangsmaßnah
men

 

Allgemeine Bemerkungen:

 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die jährliche Übermittlung von Informationen 
für einzelne Unternehmen.

 

Dieser Meldebogen ist auszufüllen, wenn das Unternehmen mindestens eine lang
fristige Garantie oder eine Übergangsmaßnahme anwendet.

 

Aus diesem Meldebogen geht hervor, welche Auswirkungen es auf die Finanz
lage hat, wenn keine Übergangsmaßnahme angewendet und jede der langfristigen 
Garantien oder der Übergangsmaßnahmen auf null gesetzt wird.

 

►M2 Zu die
sem Zweck ist kumulativ Schritt für Schritt eine Übergangsmaßnahme und lang
fristige Garantie nach der anderen herauszunehmen, ohne dass die Auswirkung 
der übrigen Maßnahmen nach jedem Schritt neu berechnet wird. ◄

 

Die Auswirkungen sind als positive Werte vorzulegen, wenn sie den Betrag des 
berichteten Elements erhöhen, bzw. als negative Werte, wenn sie den Betrag des 
Elements reduzieren (z. B. wenn sich der SCR-Betrag erhöht oder wenn der 
Betrag der Eigenmittel steigt, sind positive Werte vorzulegen).

 

ELEMENT HINWEISE

 

C0010/R0010 Betrag mit langfristigen 
Garantien und Übergangs
maßnahmen — versiche
rungstechnische Rückstel
lungen

 

►M2 Gesamtbetrag der versicherungstechnischen Rückstellungen 
(brutto) ◄ einschließlich der langfristigen Garantien und Übergangs
maßnahmen.
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ELEMENT HINWEISE 

C0020/R0010 Ohne Übergangsmaßnahme 
bei versicherungstech
nischen Rückstellungen — 
versicherungstechnische 
Rückstellungen 

►M2 Gesamtbetrag der versicherungstechnischen Rückstellungen 
(brutto) ◄ ohne Anpassung aufgrund des vorübergehenden Abzugs 
bei versicherungstechnischen Rückstellungen, jedoch unter Beibehaltung 
der Anpassungen aufgrund der Volatilitätsanpassung und der Matching- 
Anpassung. 
►M2 Kann bei den versicherungstechnischen Rückstellungen kein vo
rübergehender Abzug geltend gemacht werden, ist hier der gleiche Be
trag anzugeben wie unter C0010. ◄ 

C0030/R0010 Auswirkung der Übergangs
maßnahme bei versiche
rungstechnischen Rückstel
lungen — versicherungs
technische Rückstellungen 

Höhe der ►M2 Anpassung der versicherungstechnischen Rückstellun
gen (brutto) ◄ aufgrund der Anwendung des vorübergehenden Abzugs 
bei versicherungstechnischen Rückstellungen. 
Dies ist die Differenz zwischen den versicherungstechnischen Rückstel
lungen ohne vorübergehenden Abzug bei versicherungstechnischen 
Rückstellungen und den versicherungstechnischen Rückstellungen mit 
langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen. 

C0040/R0010 Ohne Übergangsmaßnahme 
beim Zinssatz — versiche
rungstechnische Rückstel
lungen 

►M2 Gesamtbetrag der versicherungstechnischen Rückstellungen 
(brutto) ◄ ohne Anpassung aufgrund der vorübergehenden Anpassung 
der maßgeblichen risikofreien Zinskurve, jedoch unter Beibehaltung der 
Anpassungen aufgrund der Volatilitätsanpassung und der Matching-An
passung („MA“). 
►M2 Kann nicht von einer vorübergehenden Anpassung der maßgeb
lichen risikofreien Zinskurve Gebrauch gemacht werden, ist hier der 
gleiche Betrag anzugeben wie unter C0020. ◄ 

C0050/R0010 Auswirkung der Übergangs
maßnahme beim Zinssatz — 
versicherungstechnische 
Rückstellungen 

Höhe der ►M2 Anpassung der versicherungstechnischen Rückstellun
gen (brutto) ◄ aufgrund der Anwendung der vorübergehenden Anpas
sung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve. 
Dies ist die Differenz zwischen den versicherungstechnischen Rückstel
lungen ohne vorübergehende Anpassung der maßgeblichen risikofreien 
Zinskurve und den versicherungstechnischen Rückstellungen mit lang
fristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen. 

C0060/R0010 Ohne Volatilitätsanpassung 
und ohne andere Über
gangsmaßnahmen — ver
sicherungstechnische Rück
stellungen 

►M2 Gesamtbetrag der versicherungstechnischen Rückstellungen 
(brutto) ◄ ohne Anpassungen aufgrund des vorübergehenden Abzugs 
bei versicherungstechnischen Rückstellungen, der vorübergehenden An
passung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve und der Volatilitäts
anpassung, jedoch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der 
Matching-Anpassung, sofern vorhanden. 
►M2 Kann keine Volatilitätsanpassung vorgenommen werden, ist hier 
der gleiche Betrag anzugeben wie unter C0040. ◄ 

C0070/R0010 Auswirkung einer Verringe
rung der Volatilitätsanpas
sung auf null — versiche
rungstechnische Rückstel
lungen 

Höhe der ►M2 Anpassung der versicherungstechnischen Rückstellun
gen (brutto) ◄ aufgrund der Anwendung der Volatilitätsanpassung. Die
ser Betrag muss die Auswirkung einer Verringerung der Volatilitäts
anpassung auf null widerspiegeln. 
Dies ist die Differenz zwischen den versicherungstechnischen Rückstel
lungen ohne Volatilitätsanpassung und ohne andere Übergangsmaßnah
men und dem Höchstwert unter den versicherungstechnischen Rückstel
lungen, die unter C0010, C0020 und C0040 berichtet werden. 

C0080/R0010 Ohne Matching-Anpassung 
und ohne alle anderen 
Übergangsmaßnahmen — 
versicherungstechnische 
Rückstellungen 

►M2 Gesamtbetrag der versicherungstechnischen Rückstellungen 
(brutto) ◄ ohne langfristige Garantien. 
►M2 Kann keine Matching-Anpassung vorgenommen werden, ist hier 
der gleiche Betrag anzugeben wie unter C0060. ◄ 

C0090/R0010 Auswirkung einer Verringe
rung der Matching-Anpas
sung auf null — versiche
rungstechnische Rückstel
lungen 

Höhe der ►M2 Anpassung der versicherungstechnischen Rückstellun
gen (brutto) ◄ aufgrund der Anwendung der Matching-Anpassung. Die
ser Betrag muss die Auswirkung einer Verringerung der Volatilitäts
anpassung und der Matching-Anpassung auf null beinhalten. 
Dies ist die Differenz zwischen den versicherungstechnischen Rückstel
lungen ohne Matching-Anpassung und ohne alle anderen Übergangs
maßnahmen und dem Höchstwert unter den versicherungstechnischen 
Rückstellungen, die unter C0010, C0020, C0040 und C0060 berichtet 
werden. 

C0100/R0010 Auswirkung aller langfristigen 
Garantien und Übergangs
maßnahmen — versicherungs
technische Rückstellungen 

Höhe der ►M2 Anpassung der versicherungstechnischen Rückstellun
gen (brutto) ◄ aufgrund der Anwendung der langfristigen Garantien und 
Übergangsmaßnahmen. 

C0010/R0020 Betrag mit langfristigen Ga
rantien und Übergangsmaß
nahmen — Basiseigenmittel 

Gesamtbetrag der Basiseigenmittel, berechnet unter Berücksichtigung 
der versicherungstechnischen Rückstellungen einschließlich der Anpas
sungen aufgrund der langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen. 

▼B 
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ELEMENT HINWEISE 

C0020/R0020 Ohne Übergangsmaßnahme 
bei versicherungstech
nischen Rückstellungen — 
Basiseigenmittel 

Gesamtbetrag der Basiseigenmittel, berechnet unter Berücksichtigung 
der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Anpassung aufgrund 
des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen Rückstellun
gen, jedoch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Volatili
tätsanpassung und der Matching-Anpassung. 
►M2 Kann bei den versicherungstechnischen Rückstellungen kein vo
rübergehender Abzug geltend gemacht werden, ist hier der gleiche Be
trag anzugeben wie unter C0010. ◄ 

C0030/R0020 Auswirkung der Übergangs
maßnahme bei versiche
rungstechnischen Rückstel
lungen — Basiseigenmittel 

Höhe der Anpassung der Basiseigenmittel aufgrund der Anwendung des 
vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen Rückstellungen. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen den Basiseigenmitteln, die unter 
Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne 
Anwendung des vorübergehenden Abzugs berechnet wurden, und den 
Basiseigenmitteln, die mit den versicherungstechnischen Rückstellungen 
mit langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen berechnet wur
den. ◄ 

C0040/R0020 Ohne Übergangsmaßnahme 
beim Zinssatz — Basis
eigenmittel 

Gesamtbetrag der Basiseigenmittel, berechnet unter Berücksichtigung 
der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Anpassung aufgrund 
der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskur
ve, jedoch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Volatili
tätsanpassung und der Matching-Anpassung. 
►M2 Kann nicht von einer vorübergehenden Anpassung der maßgeb
lichen risikofreien Zinskurve Gebrauch gemacht werden, ist hier der 
gleiche Betrag anzugeben wie unter C0020. ◄ 

C0050/R0020 Auswirkung der Übergangs
maßnahme beim Zinssatz — 
Basiseigenmittel 

Höhe der Anpassung der Basiseigenmittel aufgrund der Anwendung der 
vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen den Basiseigenmitteln, die unter 
Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne vo
rübergehende Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve be
rechnet wurden, und den Basiseigenmitteln, die mit den unter C0020 
angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen berechnet wur
den. ◄ 

C0060/R0020 Ohne Volatilitätsanpassung 
und ohne andere Über
gangsmaßnahmen — Basis
eigenmittel 

Gesamtbetrag der Basiseigenmittel, berechnet unter Berücksichtigung 
der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Anpassungen auf
grund des vorübergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen Rück
stellungen, der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risiko
freien Zinskurve und der Volatilitätsanpassung, jedoch unter Beibehal
tung der Anpassungen aufgrund der Matching-Anpassung. 
►M2 Kann keine Volatilitätsanpassung vorgenommen werden, ist hier 
der gleiche Betrag anzugeben wie unter C0040. ◄ 

C0070/R0020 Auswirkung einer Verringe
rung der Volatilitätsanpas
sung auf null — Basis
eigenmittel 

Höhe der Anpassung der Basiseigenmittel aufgrund der Anwendung der 
Volatilitätsanpassung. Dieser Betrag muss die Auswirkung einer Ver
ringerung der Volatilitätsanpassung auf null widerspiegeln. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen den Basiseigenmitteln, die unter 
Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne 
Volatilitätsanpassung und andere Übergangsmaßnahmen berechnet wur
den, und den Basiseigenmitteln, die mit den unter C0040 angegebenen 
versicherungstechnischen Rückstellungen berechnet wurden. ◄ 

C0080/R0020 Ohne Matching-Anpassung 
und ohne alle anderen 
Übergangsmaßnahmen — 
Basiseigenmittel 

Gesamtbetrag der Basiseigenmittel, berechnet unter Berücksichtigung 
der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne langfristige Garan
tien. 
►M2 Kann keine Matching-Anpassung vorgenommen werden, ist hier 
der gleiche Betrag anzugeben wie unter C0060. ◄ 

C0090/R0020 Auswirkung einer Verringe
rung der Matching-Anpas
sung auf null — Basis
eigenmittel 

Höhe der Anpassung der Basiseigenmittel aufgrund der Anwendung der 
Matching-Anpassung. Dieser Betrag muss die Auswirkung einer Ver
ringerung der Volatilitätsanpassung und der Matching-Anpassung auf 
null beinhalten. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen den Basiseigenmitteln, die unter 
Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne 
Matching-Anpassung und all die anderen Übergangsmaßnahmen berech
net wurden, und den Basiseigenmitteln, die mit den unter C0060 ange
gebenen versicherungstechnischen Rückstellungen berechnet wurden. ◄ 

C0100/R0020 Auswirkung aller langfristi
gen Garantien und Über
gangsmaßnahmen — Basis
eigenmittel 

Höhe der Anpassung der Basiseigenmittel aufgrund der Anwendung der 
langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen. 

▼B 
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ELEMENT HINWEISE 

C0010/R0030 Betrag mit langfristigen 
Garantien und Übergangs
maßnahmen — Basiseigen
mittel –Überschuss der 
Vermögenswerte über die 
Verbindlichkeiten 

Gesamtbetrag des Überschusses der Vermögenswerte über die Verbind
lichkeiten, berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstech
nischen Rückstellungen einschließlich der Anpassungen aufgrund der 
langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen. 

C0020/R0030 Ohne Übergangsmaßnahme 
bei versicherungstech
nischen Rückstellungen — 
Basiseigenmittel — Über
schuss der Vermögenswerte 
über die Verbindlichkeiten 

Gesamtbetrag des Überschusses der Vermögenswerte über die Verbindlich
keiten, berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rück
stellungen ohne Anpassung aufgrund des vorübergehenden Abzugs bei ver
sicherungstechnischen Rückstellungen, jedoch unter Beibehaltung der Anpas
sungen aufgrund der Volatilitätsanpassung und der Matching-Anpassung. 
►M2 Kann bei den versicherungstechnischen Rückstellungen kein vorüber
gehender Abzug geltend gemacht werden, ist hier der gleiche Betrag an
zugeben wie unter C0010. ◄ 

C0030/R0030 Auswirkung der Übergangs
maßnahme bei versiche
rungstechnischen Rückstel
lungen — Basiseigenmittel 
— Überschuss der Ver
mögenswerte über die Ver
bindlichkeiten 

Höhe der Anpassung des Überschusses der Vermögenswerte über die Ver
bindlichkeiten aufgrund der Anwendung des vorübergehenden Abzugs bei 
versicherungstechnischen Rückstellungen. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen dem Überschuss der Vermögenswerte 
über die Verbindlichkeiten, der unter Berücksichtigung der versicherungs
technischen Rückstellungen ohne Anwendung des vorübergehenden Abzugs 
berechnet wurde, und dem Überschuss der Vermögenswerte über die Ver
bindlichkeiten, der mit den versicherungstechnischen Rückstellungen mit 
langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen berechnet wurde. ◄ 

C0040/R0030 Ohne Übergangsmaßnahme 
beim Zinssatz — Basis
eigenmittel –Überschuss der 
Vermögenswerte über die 
Verbindlichkeiten 

Gesamtbetrag des Überschusses der Vermögenswerte über die Verbindlich
keiten, berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rück
stellungen ohne Anpassung aufgrund der vorübergehenden Anpassung der 
maßgeblichen risikofreien Zinskurve, jedoch unter Beibehaltung der Anpas
sungen aufgrund der Volatilitätsanpassung und der Matching-Anpassung. 
►M2 Kann nicht von einer vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen 
risikofreien Zinskurve Gebrauch gemacht werden, ist hier der gleiche Betrag 
anzugeben wie unter C0020. ◄ 

C0050/R0030 Auswirkung der Übergangs
maßnahme beim Zinssatz — 
Basiseigenmittel –Über
schuss der Vermögenswerte 
über die Verbindlichkeiten 

Höhe der Anpassung des Überschusses der Vermögenswerte über die Ver
bindlichkeiten aufgrund der Anwendung der vorübergehenden Anpassung 
der maßgeblichen risikofreien Zinskurve. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen dem Überschuss der Vermögenswerte 
über die Verbindlichkeiten, der unter Berücksichtigung der versicherungs
technischen Rückstellungen ohne vorübergehende Anpassung der maßgeb
lichen risikofreien Zinskurve berechnet wurde, und dem Überschuss der Ver
mögenswerte über die Verbindlichkeiten, der mit den unter C0020 angege
benen versicherungstechnischen Rückstellungen berechnet wurde. ◄ 

C0060/R0030 Ohne Volatilitätsanpassung 
und ohne andere Über
gangsmaßnahmen — Basis
eigenmittel — Überschuss 
der Vermögenswerte über 
die Verbindlichkeiten 

Gesamtbetrag des Überschusses der Vermögenswerte über die Verbindlich
keiten, berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen Rück
stellungen ohne Anpassungen aufgrund des vorübergehenden Abzugs bei 
versicherungstechnischen Rückstellungen, der vorübergehenden Anpassung 
der maßgeblichen risikofreien Zinskurve und der Volatilitätsanpassung, je
doch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Matching-Anpas
sung. 
►M2 Kann keine Volatilitätsanpassung vorgenommen werden, ist hier der 
gleiche Betrag anzugeben wie unter C0040. ◄ 

C0070/R0030 Auswirkung einer Verringe
rung der Matching-Anpas
sung auf null — Basis
eigenmittel –Überschuss der 
Vermögenswerte über die 
Verbindlichkeiten 

Höhe der Anpassung des Überschusses der Vermögenswerte über die Ver
bindlichkeiten aufgrund der Anwendung der Volatilitätsanpassung. Dieser 
Betrag muss die Auswirkung einer Verringerung der Volatilitätsanpassung 
auf null widerspiegeln. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen dem Überschuss der Vermögenswerte 
über die Verbindlichkeiten, der unter Berücksichtigung der versicherungs
technischen Rückstellungen ohne Volatilitätsanpassung und andere Über
gangsmaßnahmen berechnet wurde, und dem Überschuss der Vermögens
werte über die Verbindlichkeiten, der mit den unter C0040 angegebenen 
versicherungstechnischen Rückstellungen berechnet wurde. ◄ 

C0080/R0030 Ohne Matching-Anpassung 
und ohne alle anderen 
Übergangsmaßnahmen — 
Basiseigenmittel — Über
schuss der Vermögenswerte 
über die Verbindlichkeiten 

Gesamtbetrag des Überschusses der Vermögenswerte über die Verbind
lichkeiten, berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstech
nischen Rückstellungen ohne langfristige Garantien. 
►M2 Kann keine Matching-Anpassung vorgenommen werden, ist hier 
der gleiche Betrag anzugeben wie unter C0060. ◄ 

▼B 

02015R2450 — DE — 15.12.2017 — 002.001 — 673



 

ELEMENT HINWEISE 

C0090/R0030 Auswirkung einer Verringe
rung der Matching-Anpas
sung auf null — Basis
eigenmittel — Überschuss 
der Vermögenswerte über 
die Verbindlichkeiten 

Höhe der Anpassung des Überschusses der Vermögenswerte über die 
Verbindlichkeiten aufgrund der Anwendung der Matching-Anpassung. 
Dieser Betrag muss die Auswirkung einer Verringerung der Volatilitäts
anpassung und der Matching-Anpassung auf null beinhalten. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen dem Überschuss der Vermögens
werte über die Verbindlichkeiten, der unter Berücksichtigung der ver
sicherungstechnischen Rückstellungen ohne Matching-Anpassung und 
all die anderen Übergangsmaßnahmen berechnet wurde, und dem Über
schuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten, der mit den 
unter C0060 angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen be
rechnet wurde. ◄ 

C0100/R0030 Auswirkung aller langfristi
gen Garantien und Über
gangsmaßnahmen — Basis
eigenmittel –Überschuss der 
Vermögenswerte über die 
Verbindlichkeiten 

Höhe der Anpassung des Überschusses der Vermögenswerte über die 
Verbindlichkeiten aufgrund der Anwendung der langfristigen Garantien 
und Übergangsmaßnahmen. 

C0010/R0040 Betrag mit langfristigen 
Garantien und Übergangs
maßnahmen — gebundene 
Eigenmittel aufgrund von 
Sonderverbänden und 
Matching-Portfolio 

Gesamtbetrag der aufgrund von Sonderverbänden gebundenen Eigenmit
tel, berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen einschließlich der Anpassungen aufgrund der langfristi
gen Garantien und Übergangsmaßnahmen. 

C0020/R0040 Ohne Übergangsmaßnahme 
bei versicherungstech
nischen Rückstellungen — 
Basiseigenmittel — gebun
dene Eigenmittel aufgrund 
von Sonderverbändenund 
Matching-Portfolio 

Gesamtbetrag der aufgrund von Sonderverbänden gebundenen Eigenmit
tel, berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen ohne Anpassung aufgrund des vorübergehenden Abzugs 
bei versicherungstechnischen Rückstellungen, jedoch unter Beibehaltung 
der Anpassungen aufgrund der Volatilitätsanpassung und der Matching- 
Anpassung. 
►M2 Kann bei den versicherungstechnischen Rückstellungen kein vo
rübergehender Abzug geltend gemacht werden, ist hier der gleiche Be
trag anzugeben wie unter C0010. ◄ 

C0030/R0040 Auswirkung der Übergangs
maßnahme bei versiche
rungstechnischen Rückstel
lungen — Basiseigenmittel 
— gebundene Eigenmittel 
aufgrund von Sonderver
bänden und Matching-Port
folio 

Höhe der Anpassung der aufgrund von Sonderverbänden gebundenen 
Eigenmittel aufgrund der Anwendung des vorübergehenden Abzugs 
bei versicherungstechnischen Rückstellungen. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen den aufgrund von Sonderver
bänden gebundenen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der ver
sicherungstechnischen Rückstellungen ohne Anwendung des vorüber
gehenden Abzugs berechnet wurden, und den aufgrund von Sonderver
bänden gebundenen Eigenmitteln, die mit den versicherungstechnischen 
Rückstellungen mit langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen 
berechnet wurden. ◄ 

C0040/R0040 Ohne Übergangsmaßnahme 
beim Zinssatz — Basis
eigenmittel — gebundene 
Eigenmittel aufgrund von 
Sonderverbänden und 
Matching-Portfolio 

Gesamtbetrag der aufgrund von Sonderverbänden gebundenen Eigenmit
tel, berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen ohne Anpassung aufgrund der vorübergehenden Anpas
sung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve, jedoch unter Beibehal
tung der Anpassungen aufgrund der Volatilitätsanpassung und der 
Matching-Anpassung. 
►M2 Kann nicht von einer vorübergehenden Anpassung der maßgeb
lichen risikofreien Zinskurve Gebrauch gemacht werden, ist hier der 
gleiche Betrag anzugeben wie unter C0020. ◄ 

C0050/R0040 Auswirkung der Übergangs
maßnahme beim Zinssatz — 
Basiseigenmittel — gebun
dene Eigenmittel aufgrund 
von Sonderverbänden und 
Matching-Portfolio 

Höhe der Anpassung der aufgrund von Sonderverbänden gebundenen 
Eigenmittel aufgrund der Anwendung der vorübergehenden Anpassung 
der maßgeblichen risikofreien Zinskurve. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen den aufgrund von Sonderver
bänden gebundenen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der ver
sicherungstechnischen Rückstellungen ohne vorübergehende Anpassung 
der maßgeblichen risikofreien Zinskurve berechnet wurden, und den 
aufgrund von Sonderverbänden gebundenen Eigenmitteln, die mit den 
unter C0020 angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen be
rechnet wurden. ◄ 

▼B 
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ELEMENT HINWEISE 

C0060/R0040 Ohne Volatilitätsanpassung 
und ohne andere Über
gangsmaßnahmen — Basis
eigenmittel — gebundene 
Eigenmittel aufgrund von 
Sonderverbänden und 
Matching-Portfolio 

Gesamtbetrag der aufgrund von Sonderverbänden gebundenen Eigenmit
tel, berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen ohne Anpassungen aufgrund des vorübergehenden Ab
zugs bei versicherungstechnischen Rückstellungen, der vorübergehenden 
Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve und der Volatilitäts
anpassung, jedoch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der 
Matching-Anpassung. 
►M2 Kann keine Volatilitätsanpassung vorgenommen werden, ist hier 
der gleiche Betrag anzugeben wie unter C0040. ◄ 

C0070/R0040 Auswirkung einer Verringe
rung der Volatilitätsanpas
sung auf null — Basis
eigenmittel — gebundene 
Eigenmittel aufgrund von 
Sonderverbänden und 
Matching-Portfolio 

Höhe der Anpassung der aufgrund von Sonderverbänden gebundenen 
Eigenmittel aufgrund der Anwendung der Volatilitätsanpassung. Dieser 
Betrag muss die Auswirkung einer Verringerung der Volatilitätsanpas
sung auf null widerspiegeln. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen den aufgrund von Sonderver
bänden gebundenen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der ver
sicherungstechnischen Rückstellungen ohne Volatilitätsanpassung und 
andere Übergangsmaßnahmen berechnet wurden, und den aufgrund 
von Sonderverbänden gebundenen Eigenmitteln, die mit den unter 
C0040 angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen berechnet 
wurden. ◄ 

C0080/R0040 Ohne Matching-Anpassung 
und ohne alle anderen 
Übergangsmaßnahmen — 
Basiseigenmittel — gebun
dene Eigenmittel aufgrund 
von Sonderverbänden und 
Matching-Portfolio 

Gesamtbetrag der aufgrund von Sonderverbänden gebundenen Eigenmit
tel, berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen ohne langfristige Garantien. 
►M2 Kann keine Matching-Anpassung vorgenommen werden, ist hier 
der gleiche Betrag anzugeben wie unter C0060. ◄ 

C0090/R0040 Auswirkung einer Verringe
rung der Matching-Anpas
sung auf null — Basis
eigenmittel — gebundene 
Eigenmittel aufgrund von 
Sonderverbänden und 
Matching-Portfolio 

Höhe der Anpassung der aufgrund von Sonderverbänden gebundenen 
Eigenmittel aufgrund der Anwendung der Matching-Anpassung. Dieser 
Betrag muss die Auswirkung einer Verringerung der Volatilitätsanpas
sung und der Matching-Anpassung auf null beinhalten. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen den aufgrund von Sonderver
bänden gebundenen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der ver
sicherungstechnischen Rückstellungen ohne Matching-Anpassung und 
all die anderen Übergangsmaßnahmen berechnet wurden, und den auf
grund von Sonderverbänden gebundenen Eigenmitteln, die mit den unter 
C0060 angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen berechnet 
wurden. ◄ 

C0100/R0040 Auswirkung aller langfristi
gen Garantien und Über
gangsmaßnahmen — ge
bundene Eigenmittel auf
grund von Sonderverbänden 
und Matching-Portfolio 

Höhe der Anpassung der aufgrund von Sonderverbänden gebundenen 
Eigenmittel aufgrund der Anwendung der langfristigen Garantien und 
Übergangsmaßnahmen. 

C0010/R0050 Betrag mit langfristigen 
Garantien und Übergangs
maßnahmen — für die Er
füllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigen
mittel, berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen einschließlich der Anpassungen aufgrund der langfristi
gen Garantien und Übergangsmaßnahmen. 

C0020/R0050 Ohne Übergangsmaßnahme 
bei versicherungstech
nischen Rückstellungen — 
für die Erfüllung der SCR 
anrechnungsfähige Eigen
mittel 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigen
mittel, berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen ohne Anpassung aufgrund des vorübergehenden Abzugs 
bei versicherungstechnischen Rückstellungen, jedoch unter Beibehaltung 
der Anpassungen aufgrund der Volatilitätsanpassung und der Matching- 
Anpassung. 
►M2 Kann bei den versicherungstechnischen Rückstellungen kein vo
rübergehender Abzug geltend gemacht werden, ist hier der gleiche Be
trag anzugeben wie unter C0010. ◄ 
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C0030/R0050 Auswirkung der Übergangs
maßnahme bei versiche
rungstechnischen Rückstel
lungen — für die Erfüllung 
der SCR anrechnungsfähige 
Eigenmittel 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen 
Eigenmittel aufgrund der Anwendung des vorübergehenden Abzugs bei 
versicherungstechnischen Rückstellungen. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR 
anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der ver
sicherungstechnischen Rückstellungen ohne Anwendung des vorüber
gehenden Abzugs berechnet wurden, und den für die Erfüllung der 
SCR anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die mit den versicherungstech
nischen Rückstellungen mit langfristigen Garantien und Übergangsmaß
nahmen berechnet wurden. ◄ 

C0040/R0050 Ohne Übergangsmaßnahme 
beim Zinssatz — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigen
mittel, berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen ohne Anpassung aufgrund der vorübergehenden Anpas
sung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve, jedoch unter Beibehal
tung der Anpassungen aufgrund der Volatilitätsanpassung und der 
Matching-Anpassung. 
►M2 Kann nicht von einer vorübergehenden Anpassung der maßgeb
lichen risikofreien Zinskurve Gebrauch gemacht werden, ist hier der 
gleiche Betrag anzugeben wie unter C0020. ◄ 

C0050/R0050 Auswirkung der Übergangs
maßnahme beim Zinssatz — 
für die Erfüllung der SCR 
anrechnungsfähige Eigen
mittel 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen 
Eigenmittel aufgrund der Anwendung der vorübergehenden Anpassung 
der maßgeblichen risikofreien Zinskurve. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR 
anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der ver
sicherungstechnischen Rückstellungen ohne vorübergehende Anpassung 
der maßgeblichen risikofreien Zinskurve berechnet wurden, und den für 
die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die mit den 
unter C0020 angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen be
rechnet wurden. ◄ 

C0060/R0050 Ohne Volatilitätsanpassung 
und ohne andere Über
gangsmaßnahmen — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigen
mittel, berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen ohne Anpassungen aufgrund des vorübergehenden Ab
zugs bei versicherungstechnischen Rückstellungen, der vorübergehenden 
Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve und der Volatilitäts
anpassung, jedoch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der 
Matching-Anpassung. 
►M2 Kann keine Volatilitätsanpassung vorgenommen werden, ist hier 
der gleiche Betrag anzugeben wie unter C0040. ◄ 

C0070/R0050 Auswirkung einer Verringe
rung der Volatilitätsanpas
sung auf null — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen 
Eigenmittel aufgrund der Anwendung der Volatilitätsanpassung. Dieser 
Betrag muss die Auswirkung einer Verringerung der Volatilitätsanpas
sung auf null widerspiegeln. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR 
anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der ver
sicherungstechnischen Rückstellungen ohne Volatilitätsanpassung und 
andere Übergangsmaßnahmen berechnet wurden, und den für die Erfül
lung der SCR anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die mit den unter 
C0040 angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen berechnet 
wurden. ◄ 

C0080/R0050 Ohne Matching-Anpassung 
und ohne alle anderen 
Übergangsmaßnahmen — 
für die Erfüllung der SCR 
anrechnungsfähige Eigen
mittel 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigen
mittel, berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen ohne langfristige Garantien. 
►M2 Kann keine Matching-Anpassung vorgenommen werden, ist hier 
der gleiche Betrag anzugeben wie unter C0060. ◄ 

C0090/R0050 Auswirkung einer Verringe
rung der Matching-Anpas
sung auf null — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel 

Höhe der Anpassung der anrechnungsfähigen Eigenmittel für die Erfül
lung der SCR aufgrund der Anwendung der Matching-Anpassung. Die
ser Betrag muss die Auswirkung einer Verringerung der Volatilitäts
anpassung und der Matching-Anpassung auf null beinhalten. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR 
anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der ver
sicherungstechnischen Rückstellungen ohne Matching-Anpassung und 
all die anderen Übergangsmaßnahmen berechnet wurden, und den für 
die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die mit den 
unter C0060 angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen be
rechnet wurden. ◄ 
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C0100/R0050 Auswirkung aller langfristi
gen Garantien und Über
gangsmaßnahmen — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen 
Eigenmittel aufgrund der Anwendung der langfristigen Garantien und 
Übergangsmaßnahmen. 

C0010/R0060 Betrag mit langfristigen 
Garantien und Übergangs
maßnahmen — für die Er
füllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel — 
Tier 1 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigen
mittel –Tier 1, berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstech
nischen Rückstellungen einschließlich der Anpassungen aufgrund der 
langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen. 

C0020/R0060 Ohne Übergangsmaßnahme 
bei versicherungstech
nischen Rückstellungen — 
für die Erfüllung der SCR 
anrechnungsfähige Eigen
mittel — Tier 1 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR — Tier 1 anrechnungs
fähigen Eigenmittel, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen ohne Anpassung aufgrund des vorü
bergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen Rückstellungen, je
doch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Volatilitäts
anpassung und der Matching-Anpassung. 
►M2 Kann bei den versicherungstechnischen Rückstellungen kein vo
rübergehender Abzug geltend gemacht werden, ist hier der gleiche Be
trag anzugeben wie unter C0010. ◄ 

C0030/R0060 Auswirkung der Übergangs
maßnahme bei versiche
rungstechnischen Rückstel
lungen — für die Erfüllung 
der SCR anrechnungsfähige 
Eigenmittel — Tier 1 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR — Tier 1 anrech
nungsfähigen Eigenmittel aufgrund der Anwendung des vorübergehen
den Abzugs bei versicherungstechnischen Rückstellungen. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR 
(Tier-1) anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung 
der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Anwendung des vo
rübergehenden Abzugs berechnet wurden, und den für die Erfüllung der 
SCR (Tier-1) anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die mit den versiche
rungstechnischen Rückstellungen mit langfristigen Garantien und Über
gangsmaßnahmen berechnet wurden. ◄ 

C0040/R0060 Ohne Übergangsmaßnahme 
beim Zinssatz — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel — 
Tier 1 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR — Tier 1 anrechnungs
fähigen Eigenmittel, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen ohne Anpassung aufgrund der vorü
bergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve, je
doch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Volatilitäts
anpassung und der Matching-Anpassung. 
►M2 Kann nicht von einer vorübergehenden Anpassung der maßgeb
lichen risikofreien Zinskurve Gebrauch gemacht werden, ist hier der 
gleiche Betrag anzugeben wie unter C0020. ◄ 

C0050/R0060 Auswirkung der Übergangs
maßnahme beim Zinssatz — 
für die Erfüllung der SCR 
anrechnungsfähige Eigen
mittel — Tier 1 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR –Tier 1 anrech
nungsfähigen Eigenmittel aufgrund der Anwendung der vorübergehen
den Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR 
(Tier-1) anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung 
der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne vorübergehende An
passung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve berechnet wurden, und 
den für die Erfüllung der SCR (Tier-1) anrechnungsfähigen Eigenmit
teln, die mit den unter C0020 angegebenen versicherungstechnischen 
Rückstellungen berechnet wurden. ◄ 

C0060/R0060 Ohne Volatilitätsanpassung 
und ohne andere Über
gangsmaßnahmen — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel — 
Tier 1 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR — Tier 1 anrechnungs
fähigen Eigenmittel, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen ohne Anpassungen aufgrund des vorü
bergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen Rückstellungen, der 
vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve 
und der Volatilitätsanpassung, jedoch unter Beibehaltung der Anpassun
gen aufgrund der Matching-Anpassung. 
►M2 Kann keine Volatilitätsanpassung vorgenommen werden, ist hier 
der gleiche Betrag anzugeben wie unter C0040. ◄ 
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C0070/R0060 Auswirkung einer Verringe
rung der Volatilitätsanpas
sung auf null — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel — 
Tier 1 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR — Tier 1 anrech
nungsfähigen Eigenmittel aufgrund der Anwendung der Volatilitäts
anpassung. Dieser Betrag muss die Auswirkung einer Verringerung 
der Volatilitätsanpassung auf null widerspiegeln. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR 
(Tier 1) anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung 
der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Volatilitätsanpassung 
und andere Übergangsmaßnahmen berechnet wurden, und den für die 
Erfüllung der SCR (Tier 1) anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die mit 
den unter C0040 angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen 
berechnet wurden. ◄ 

C0080/R0060 Ohne Matching-Anpassung 
und ohne alle anderen 
Übergangsmaßnahmen — 
für die Erfüllung der SCR 
anrechnungsfähige Eigen
mittel — Tier 1 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR — Tier 1 anrechnungs
fähigen Eigenmittel, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen ohne langfristige Garantien. 
►M2 Kann keine Matching-Anpassung vorgenommen werden, ist hier 
der gleiche Betrag anzugeben wie unter C0060. ◄ 

C0090/R0060 Auswirkung einer Verringe
rung der Matching-Anpas
sung auf null — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel — 
Tier 1 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR — Tier 1 anrech
nungsfähigen Eigenmittel aufgrund der Anwendung der Matching-An
passung. Dieser Betrag muss die Auswirkung einer Verringerung der 
Volatilitätsanpassung und der Matching-Anpassung auf null beinhalten. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR 
(Tier 1) anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung 
der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Matching-Anpassung 
und all die anderen Übergangsmaßnahmen berechnet wurden, und den 
für die Erfüllung der SCR (Tier 1) anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die 
mit den unter C0060 angegebenen versicherungstechnischen Rückstel
lungen berechnet wurden. ◄ 

C0100/R0060 Auswirkung aller langfristi
gen Garantien und Über
gangsmaßnahmen — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel — 
Tier 1 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR — Tier 1 anrech
nungsfähigen Eigenmittel aufgrund der Anwendung der langfristigen 
Garantien und Übergangsmaßnahmen. 

C0010/R0070 Betrag mit langfristigen 
Garantien und Übergangs
maßnahmen — für die Er
füllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel — 
Tier 2 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigen
mittel –Tier 2, berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstech
nischen Rückstellungen einschließlich der Anpassungen aufgrund der 
langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen. 

C0020/R0070 Ohne Übergangsmaßnahme 
bei versicherungstech
nischen Rückstellungen — 
für die Erfüllung der SCR 
anrechnungsfähige Eigen
mittel — Tier 2 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR — Tier 2 anrechnungs
fähigen Eigenmittel, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen ohne Anpassung aufgrund des vorü
bergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen Rückstellungen, je
doch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Volatilitäts
anpassung und der Matching-Anpassung. 
►M2 Kann bei den versicherungstechnischen Rückstellungen kein vo
rübergehender Abzug geltend gemacht werden, ist hier der gleiche Be
trag anzugeben wie unter C0010. ◄ 

C0030/R0070 Auswirkung der Übergangs
maßnahme bei versiche
rungstechnischen Rückstel
lungen — für die Erfüllung 
der SCR anrechnungsfähige 
Eigenmittel — Tier 2 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR — Tier 2 anrech
nungsfähigen Eigenmittel aufgrund der Anwendung des vorübergehen
den Abzugs bei versicherungstechnischen Rückstellungen. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR 
(Tier-2) anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung 
der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Anwendung des vo
rübergehenden Abzugs berechnet wurden, und den für die Erfüllung der 
SCR (Tier-2) anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die mit den versiche
rungstechnischen Rückstellungen mit langfristigen Garantien und Über
gangsmaßnahmen berechnet wurden. ◄ 
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C0040/R0070 Ohne Übergangsmaßnahme 
beim Zinssatz — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel — 
Tier 2 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR — Tier 2 anrechnungs
fähigen Eigenmittel, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen ohne Anpassung aufgrund der vorü
bergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve, je
doch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Volatilitäts
anpassung und der Matching-Anpassung. 
►M2 Kann nicht von einer vorübergehenden Anpassung der maßgeb
lichen risikofreien Zinskurve Gebrauch gemacht werden, ist hier der 
gleiche Betrag anzugeben wie unter C0020. ◄ 

C0050/R0070 Auswirkung der Übergangs
maßnahme beim Zinssatz — 
für die Erfüllung der SCR 
anrechnungsfähige Eigen
mittel — Tier 2 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR –Tier 2 anrech
nungsfähigen Eigenmittel aufgrund der Anwendung der vorübergehen
den Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR 
(Tier-2) anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung 
der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne vorübergehende An
passung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve berechnet wurden, und 
den für die Erfüllung der SCR (Tier-2) anrechnungsfähigen Eigenmit
teln, die mit den unter C0020 angegebenen versicherungstechnischen 
Rückstellungen berechnet wurden. ◄ 

C0060/R0070 Ohne Volatilitätsanpassung 
und ohne andere Über
gangsmaßnahmen — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel — 
Tier 2 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR — Tier 2 anrechnungs
fähigen Eigenmittel, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen ohne Anpassungen aufgrund des vorü
bergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen Rückstellungen, der 
vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve 
und der Volatilitätsanpassung, jedoch unter Beibehaltung der Anpassun
gen aufgrund der Matching-Anpassung. 
►M2 Kann keine Volatilitätsanpassung vorgenommen werden, ist hier 
der gleiche Betrag anzugeben wie unter C0040. ◄ 

C0070/R0070 Auswirkung einer Verringe
rung der Volatilitätsanpas
sung auf null — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel — 
Tier 2 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR — Tier 2 anrech
nungsfähigen Eigenmittel aufgrund der Anwendung der Volatilitäts
anpassung. Dieser Betrag muss die Auswirkung einer Verringerung 
der Volatilitätsanpassung auf null widerspiegeln. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR 
(Tier 2) anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung 
der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Volatilitätsanpassung 
und andere Übergangsmaßnahmen berechnet wurden, und den für die 
Erfüllung der SCR (Tier 2) anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die mit 
den unter C0040 angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen 
berechnet wurden. ◄ 

C0080/R0070 Ohne Matching-Anpassung 
und ohne alle anderen 
Übergangsmaßnahmen — 
für die Erfüllung der SCR 
anrechnungsfähige Eigen
mittel — Tier 2 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR — Tier 2 anrechnungs
fähigen Eigenmittel, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen ohne langfristige Garantien. 
►M2 Kann keine Matching-Anpassung vorgenommen werden, ist hier 
der gleiche Betrag anzugeben wie unter C0060. ◄ 

C0090/R0070 Auswirkung einer Verringe
rung der Matching-Anpas
sung auf null — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel — 
Tier 2 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR — Tier 2 anrech
nungsfähigen Eigenmittel aufgrund der Anwendung der Matching-An
passung. Dieser Betrag muss die Auswirkung einer Verringerung der 
Volatilitätsanpassung und der Matching-Anpassung auf null beinhalten. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR 
(Tier 2) anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung 
der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Matching-Anpassung 
und all die anderen Übergangsmaßnahmen berechnet wurden, und den 
für die Erfüllung der SCR (Tier 2) anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die 
mit den unter C0060 angegebenen versicherungstechnischen Rückstel
lungen berechnet wurden. ◄ 

C0100/R0070 Auswirkung aller langfristi
gen Garantien und Über
gangsmaßnahmen — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel — 
Tier 2 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR — Tier 2 anrech
nungsfähigen Eigenmittel aufgrund der Anwendung der langfristigen 
Garantien und Übergangsmaßnahmen. 
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C0010/R0080 Betrag mit langfristigen 
Garantien und Übergangs
maßnahmen — für die Er
füllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel — 
Tier 3 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigen
mittel –Tier 3, berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstech
nischen Rückstellungen einschließlich der Anpassungen aufgrund der 
langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen. 

C0020/R0080 Ohne Übergangsmaßnahme 
bei versicherungstech
nischen Rückstellungen — 
für die Erfüllung der SCR 
anrechnungsfähige Eigen
mittel — Tier 3 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR — Tier 3 anrechnungs
fähigen Eigenmittel, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen ohne Anpassung aufgrund des vorü
bergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen Rückstellungen, je
doch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Volatilitäts
anpassung und der Matching-Anpassung. 
►M2 Kann bei den versicherungstechnischen Rückstellungen kein vo
rübergehender Abzug geltend gemacht werden, ist hier der gleiche Be
trag anzugeben wie unter C0010. ◄ 

C0030/R0080 Auswirkung der Übergangs
maßnahme bei versiche
rungstechnischen Rückstel
lungen — für die Erfüllung 
der SCR anrechnungsfähige 
Eigenmittel — Tier 3 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR — Tier 3 anrech
nungsfähigen Eigenmittel aufgrund der Anwendung des vorübergehen
den Abzugs bei versicherungstechnischen Rückstellungen. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR 
(Tier-3) anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung 
der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Anwendung des vo
rübergehenden Abzugs berechnet wurden, und den für die Erfüllung der 
SCR (Tier-3) anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die mit den versiche
rungstechnischen Rückstellungen mit langfristigen Garantien und Über
gangsmaßnahmen berechnet wurden. ◄ 

C0040/R0080 Ohne Übergangsmaßnahme 
beim Zinssatz — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel — 
Tier 3 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR — Tier 3 anrechnungs
fähigen Eigenmittel, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen ohne Anpassung aufgrund der vorü
bergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve, je
doch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Volatilitäts
anpassung und der Matching-Anpassung. 
►M2 Kann nicht von einer vorübergehenden Anpassung der maßgeb
lichen risikofreien Zinskurve Gebrauch gemacht werden, ist hier der 
gleiche Betrag anzugeben wie unter C0020. ◄ 

C0050/R0080 Auswirkung der Übergangs
maßnahme beim Zinssatz — 
für die Erfüllung der SCR 
anrechnungsfähige Eigen
mittel — Tier 3 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR –Tier 3 anrech
nungsfähigen Eigenmittel aufgrund der Anwendung der vorübergehen
den Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR 
(Tier-3) anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung 
der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne vorübergehende An
passung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve berechnet wurden, und 
den für die Erfüllung der SCR (Tier-3) anrechnungsfähigen Eigenmit
teln, die mit den unter C0020 angegebenen versicherungstechnischen 
Rückstellungen berechnet wurden. ◄ 

C0060/R0080 Ohne Volatilitätsanpassung 
und ohne andere Über
gangsmaßnahmen — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel — 
Tier 3 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR — Tier 3 anrechnungs
fähigen Eigenmittel, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen ohne Anpassungen aufgrund des vorü
bergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen Rückstellungen, der 
vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve 
und der Volatilitätsanpassung, jedoch unter Beibehaltung der Anpassun
gen aufgrund der Matching-Anpassung. 
►M2 Kann keine Volatilitätsanpassung vorgenommen werden, ist hier 
der gleiche Betrag anzugeben wie unter C0040. ◄ 

C0070/R0080 Auswirkung einer Verringe
rung der Volatilitätsanpas
sung auf null — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel — 
Tier 3 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR — Tier 3 anrech
nungsfähigen Eigenmittel aufgrund der Anwendung der Volatilitäts
anpassung. Dieser Betrag muss die Auswirkung einer Verringerung 
der Volatilitätsanpassung auf null widerspiegeln. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR 
(Tier 3) anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung 
der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Volatilitätsanpassung 
und andere Übergangsmaßnahmen berechnet wurden, und den für die 
Erfüllung der SCR (Tier 3) anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die mit 
den unter C0040 angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen 
berechnet wurden. ◄ 
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C0080/R0080 Ohne Matching-Anpassung 
und ohne alle anderen 
Übergangsmaßnahmen — 
für die Erfüllung der SCR 
anrechnungsfähige Eigen
mittel — Tier 3 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der SCR — Tier 3 anrechnungs
fähigen Eigenmittel, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen ohne langfristige Garantien. 
►M2 Kann keine Matching-Anpassung vorgenommen werden, ist hier 
der gleiche Betrag anzugeben wie unter C0060. ◄ 

C0090/R0080 Auswirkung einer Verringe
rung der Matching-Anpas
sung auf null — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel — 
Tier 3 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR — Tier 3 anrech
nungsfähigen Eigenmittel aufgrund der Anwendung der Matching-An
passung. Dieser Betrag muss die Auswirkung einer Verringerung der 
Volatilitätsanpassung und der Matching-Anpassung auf null beinhalten. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der SCR 
(Tier 3) anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung 
der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Matching-Anpassung 
und all die anderen Übergangsmaßnahmen berechnet wurden, und den 
für die Erfüllung der SCR (Tier 3) anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die 
mit den unter C0060 angegebenen versicherungstechnischen Rückstel
lungen berechnet wurden. ◄ 

C0100/R0080 Auswirkung aller langfristi
gen Garantien und Über
gangsmaßnahmen — für die 
Erfüllung der SCR anrech
nungsfähige Eigenmittel — 
Tier 3 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR — Tier 3 anrech
nungsfähigen Eigenmittel aufgrund der Anwendung der langfristigen 
Garantien und Übergangsmaßnahmen. 

C0010/R0090 Betrag mit langfristigen 
Garantien und Übergangs
maßnahmen — Solvenz
kapitalanforderung (SCR) 

Gesamtbetrag der SCR, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen einschließlich der Anpassungen auf
grund der langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen. 

C0020/R0090 Ohne Übergangsmaßnahme 
bei versicherungstech
nischen Rückstellungen — 
Solvenzkapitalanforderung 
(SCR) 

Gesamtbetrag der SCR, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen ohne Anpassung aufgrund des vorü
bergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen Rückstellungen, je
doch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Volatilitäts
anpassung und der Matching-Anpassung. 
►M2 Kann bei den versicherungstechnischen Rückstellungen kein vo
rübergehender Abzug geltend gemacht werden, ist hier der gleiche Be
trag anzugeben wie unter C0010. ◄ 

C0030/R0090 Auswirkung der Übergangs
maßnahme bei versiche
rungstechnischen Rückstel
lungen — Solvenzkapita
lanforderung (SCR) 

Höhe der Anpassung der SCR aufgrund der Anwendung des vorüber
gehenden Abzugs bei versicherungstechnischen Rückstellungen. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen der SCR, die unter Berücksich
tigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Anwendung 
des vorübergehenden Abzugs berechnet wurde, und der SRC, die mit 
den versicherungstechnischen Rückstellungen mit langfristigen Garan
tien und Übergangsmaßnahmen berechnet wurde. ◄ 

C0040/R0090 Ohne Übergangsmaßnahme 
beim Zinssatz — Solvenz
kapitalanforderung (SCR) 

Gesamtbetrag der SCR, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen ohne Anpassung aufgrund der vorü
bergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve, je
doch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Volatilitäts
anpassung und der Matching-Anpassung. 
►M2 Kann nicht von einer vorübergehenden Anpassung der maßgeb
lichen risikofreien Zinskurve Gebrauch gemacht werden, ist hier der 
gleiche Betrag anzugeben wie unter C0020. ◄ 

C0050/R0090 Auswirkung der Übergangs
maßnahme beim Zinssatz — 
Solvenzkapitalanforderung 
(SCR) 

Höhe der Anpassung der SCR aufgrund der Anwendung der vorüber
gehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen der SRC, die unter Berücksich
tigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne vorüber
gehende Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve berechnet 
wurde, und der SRC, die mit den unter C0020 angegebenen versiche
rungstechnischen Rückstellungen berechnet wurde. ◄ 
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C0060/R0090 Ohne Volatilitätsanpassung 
und ohne andere Über
gangsmaßnahmen — Sol
venzkapitalanforderung 
(SCR) 

Gesamtbetrag der SCR, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen ohne Anpassungen aufgrund des vorü
bergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen Rückstellungen, der 
vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve 
und der Volatilitätsanpassung, jedoch unter Beibehaltung der Anpassun
gen aufgrund der Matching-Anpassung. 
►M2 Kann keine Volatilitätsanpassung vorgenommen werden, ist hier 
der gleiche Betrag anzugeben wie unter C0040. ◄ 

C0070/R0090 Auswirkung einer Verringe
rung der Volatilitätsanpas
sung auf null — Solvenz
kapitalanforderung (SCR) 

Höhe der Anpassung der SCR aufgrund der Anwendung der Volatilitäts
anpassung. Dieser Betrag muss die Auswirkung einer Verringerung der 
Volatilitätsanpassung auf null widerspiegeln. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen der SCR, die unter Berücksich
tigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Volatilitäts
anpassung und andere Übergangsmaßnahmen berechnet wurde, und 
der SRC, die mit den unter C0040 angegebenen versicherungstech
nischen Rückstellungen berechnet wurde. ◄ 

C0080/R0090 Ohne Matching-Anpassung 
und ohne alle anderen 
Übergangsmaßnahmen — 
Solvenzkapitalanforderung 
(SCR) 

Gesamtbetrag der SCR, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen ohne langfristige Garantien. 
►M2 Kann keine Matching-Anpassung vorgenommen werden, ist hier 
der gleiche Betrag anzugeben wie unter C0060. ◄ 

C0090/R0090 Auswirkung einer Verringe
rung der Matching-Anpas
sung auf null — Solvenz
kapitalanforderung (SCR) 

Höhe der Anpassung der SCR aufgrund der Anwendung der Matching- 
Anpassung. Dieser Betrag muss die Auswirkung einer Verringerung der 
Volatilitätsanpassung und der Matching-Anpassung auf null beinhalten. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen der SCR, die unter Berücksich
tigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Matching-An
passung und all die anderen Übergangsmaßnahmen berechnet wurde, 
und der SRC, die mit den unter C0060 angegebenen versicherungstech
nischen Rückstellungen berechnet wurde. ◄ 

C0100/R0090 Auswirkung aller langfristi
gen Garantien und Über
gangsmaßnahmen — Sol
venzkapitalanforderung 
(SCR) 

Höhe der Anpassung der SCR aufgrund der Anwendung der langfristi
gen Garantien und Übergangsmaßnahmen. 

C0010/R0100 Betrag mit langfristigen 
Garantien und Übergangs
maßnahmen — für die Er
füllung der MCR anrech
nungsfähige Eigenmittel 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der MCR anrechnungsfähigen Eigen
mittel, berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen einschließlich der Anpassungen aufgrund der langfristi
gen Garantien und Übergangsmaßnahmen. 

C0020/R0100 Ohne Übergangsmaßnahme 
bei versicherungstech
nischen Rückstellungen — 
für die Erfüllung der MCR 
anrechnungsfähige Eigen
mittel 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der MCR anrechnungsfähigen Eigen
mittel, berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen ohne Anpassung aufgrund des vorübergehenden Abzugs 
bei versicherungstechnischen Rückstellungen, jedoch unter Beibehaltung 
der Anpassungen aufgrund der Volatilitätsanpassung und der Matching- 
Anpassung. 
►M2 Kann bei den versicherungstechnischen Rückstellungen kein vo
rübergehender Abzug geltend gemacht werden, ist hier der gleiche Be
trag anzugeben wie unter C0010. ◄ 

C0030/R0100 Auswirkung der Übergangs
maßnahme bei versiche
rungstechnischen Rückstel
lungen — für die Erfüllung 
der MCR anrechnungsfähige 
Eigenmittel 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der MCR anrechnungsfähigen 
Eigenmittel aufgrund der Anwendung des vorübergehenden Abzugs bei 
versicherungstechnischen Rückstellungen. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der MCR 
anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der ver
sicherungstechnischen Rückstellungen ohne Anwendung des vorüber
gehenden Abzugs berechnet wurden, und den für die Erfüllung der 
MCR anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die mit den versicherungstech
nischen Rückstellungen mit langfristigen Garantien und Übergangsmaß
nahmen berechnet wurden. ◄ 
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C0040/R0100 Ohne Übergangsmaßnahme 
beim Zinssatz — für die 
Erfüllung der MCR anrech
nungsfähige Eigenmittel 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der MCR anrechnungsfähigen Eigen
mittel, berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen ohne Anpassung aufgrund der vorübergehenden Anpas
sung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve, jedoch unter Beibehal
tung der Anpassungen aufgrund der Volatilitätsanpassung und der 
Matching-Anpassung. 
►M2 Kann nicht von einer vorübergehenden Anpassung der maßgeb
lichen risikofreien Zinskurve Gebrauch gemacht werden, ist hier der 
gleiche Betrag anzugeben wie unter C0020. ◄ 

C0050/R0100 Auswirkung der Übergangs
maßnahme beim Zinssatz — 
für die Erfüllung der MCR 
anrechnungsfähige Eigen
mittel 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der MCR anrechnungsfähigen 
Eigenmittel aufgrund der Anwendung der vorübergehenden Anpassung 
der maßgeblichen risikofreien Zinskurve. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der MCR 
anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der ver
sicherungstechnischen Rückstellungen ohne vorübergehende Anpassung 
der maßgeblichen risikofreien Zinskurve berechnet wurden, und den für 
die Erfüllung der MCR anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die mit den 
unter C0020 angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen be
rechnet wurden. ◄ 

C0060/R0100 Ohne Volatilitätsanpassung 
und ohne andere Über
gangsmaßnahmen — für die 
Erfüllung der MCR anrech
nungsfähige Eigenmittel 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der MCR anrechnungsfähigen Eigen
mittel, berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen ohne Anpassungen aufgrund des vorübergehenden Ab
zugs bei versicherungstechnischen Rückstellungen, der vorübergehenden 
Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve und der Volatilitäts
anpassung, jedoch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der 
Matching-Anpassung. 
►M2 Kann keine Volatilitätsanpassung vorgenommen werden, ist hier 
der gleiche Betrag anzugeben wie unter C0040. ◄ 

C0070/R0100 Auswirkung einer Verringe
rung der Volatilitätsanpas
sung auf null — für die 
Erfüllung der MCR anrech
nungsfähige Eigenmittel 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der MCR anrechnungsfähigen 
Eigenmittel aufgrund der Anwendung der Volatilitätsanpassung. Dieser 
Betrag muss die Auswirkung einer Verringerung der Volatilitätsanpas
sung auf null widerspiegeln. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der MCR 
anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der ver
sicherungstechnischen Rückstellungen ohne Volatilitätsanpassung und 
andere Übergangsmaßnahmen berechnet wurden, und den für die Erfül
lung der MCR anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die mit den unter 
C0040 angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen berechnet 
wurden. ◄ 

C0080/R0100 Ohne Matching-Anpassung 
und ohne alle anderen 
Übergangsmaßnahmen — 
für die Erfüllung der MCR 
anrechnungsfähige Eigen
mittel 

Gesamtbetrag der für die Erfüllung der MCR anrechnungsfähigen Eigen
mittel, berechnet unter Berücksichtigung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen ohne langfristige Garantien. 
►M2 Kann keine Matching-Anpassung vorgenommen werden, ist hier 
der gleiche Betrag anzugeben wie unter C0060. ◄ 

C0090/R0100 Auswirkung einer Verringe
rung der Matching-Anpas
sung auf null — für die 
Erfüllung der MCR anrech
nungsfähige Eigenmittel 

Höhe der Anpassung der anrechnungsfähigen Eigenmittel für die Erfül
lung der MCR aufgrund der Anwendung der Matching-Anpassung. Die
ser Betrag muss die Auswirkung einer Verringerung der Volatilitäts
anpassung und der Matching-Anpassung auf null beinhalten. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen den für die Erfüllung der MCR 
anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die unter Berücksichtigung der ver
sicherungstechnischen Rückstellungen ohne Matching-Anpassung und 
all die anderen Übergangsmaßnahmen berechnet wurden, und den für 
die Erfüllung der MCR anrechnungsfähigen Eigenmitteln, die mit den 
unter C0060 angegebenen versicherungstechnischen Rückstellungen be
rechnet wurden. ◄ 

C0100/R0100 Auswirkung aller langfristi
gen Garantien und Über
gangsmaßnahmen — für die 
Erfüllung der MCR anrech
nungsfähige Eigenmittel 

Höhe der Anpassung der für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen 
Eigenmittel aufgrund der Anwendung der langfristigen Garantien und 
Übergangsmaßnahmen. 
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C0010/R0110 Betrag mit langfristigen 
Garantien und Übergangs
maßnahmen — Mindest
kapitalanforderung (MCR) 

Gesamtbetrag der MCR, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen einschließlich der Anpassungen auf
grund der langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen. 

C0020/R0110 Ohne Übergangsmaßnahme 
bei versicherungstech
nischen Rückstellungen — 
Mindestkapitalanforderung 
(MCR) 

Gesamtbetrag der MCR, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen ohne Anpassung aufgrund des vorü
bergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen Rückstellungen, je
doch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Volatilitäts
anpassung und der Matching-Anpassung. 
►M2 Kann bei den versicherungstechnischen Rückstellungen kein vo
rübergehender Abzug geltend gemacht werden, ist hier der gleiche Be
trag anzugeben wie unter C0010. ◄ 

C0030/R0110 Auswirkung der Übergangs
maßnahme bei versiche
rungstechnischen Rückstel
lungen — Mindestkapita
lanforderung (MCR) 

Höhe der Anpassung der MCR aufgrund der Anwendung des vorüber
gehenden Abzugs bei versicherungstechnischen Rückstellungen. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen der MCR, die unter Berück
sichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Anwen
dung des vorübergehenden Abzugs berechnet wurde, und der MRC, 
die mit den versicherungstechnischen Rückstellungen mit langfristigen 
Garantien und Übergangsmaßnahmen berechnet wurde. ◄ 

C0040/R0110 Ohne Übergangsmaßnahme 
beim Zinssatz — Mindest
kapitalanforderung (MCR) 

Gesamtbetrag der MCR, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen ohne Anpassung aufgrund der vorü
bergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve, je
doch unter Beibehaltung der Anpassungen aufgrund der Volatilitäts
anpassung und der Matching-Anpassung. 
►M2 Kann nicht von einer vorübergehenden Anpassung der maßgeb
lichen risikofreien Zinskurve Gebrauch gemacht werden, ist hier der 
gleiche Betrag anzugeben wie unter C0020. ◄ 

C0050/R0110 Auswirkung der Übergangs
maßnahme beim Zinssatz — 
Mindestkapitalanforderung 
(MCR) 

Höhe der Anpassung der MCR aufgrund der Anwendung der vorüber
gehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen der MRC, die unter Berück
sichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne vorüber
gehende Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve berechnet 
wurde, und der MRC, die mit den unter C0020 angegebenen versiche
rungstechnischen Rückstellungen berechnet wurde. ◄ 

C0060/R0110 Ohne Volatilitätsanpassung 
und ohne andere Über
gangsmaßnahmen — Min
destkapitalanforderung 
(MCR) 

Gesamtbetrag der MCR, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen ohne Anpassungen aufgrund des vorü
bergehenden Abzugs bei versicherungstechnischen Rückstellungen, der 
vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve 
und der Volatilitätsanpassung, jedoch unter Beibehaltung der Anpassun
gen aufgrund der Matching-Anpassung. 
►M2 Kann keine Volatilitätsanpassung vorgenommen werden, ist hier 
der gleiche Betrag anzugeben wie unter C0040. ◄ 

C0070/R0110 Auswirkung einer Verringe
rung der Volatilitätsanpas
sung auf null — Mindest
kapitalanforderung (MCR) 

Höhe der Anpassung der MCR aufgrund der Anwendung der Volatili
tätsanpassung. Dieser Betrag muss die Auswirkung einer Verringerung 
der Volatilitätsanpassung auf null widerspiegeln. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen der MCR, die unter Berück
sichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Volatili
tätsanpassung und andere Übergangsmaßnahmen berechnet wurde, und 
der MRC, die mit den unter C0040 angegebenen versicherungstech
nischen Rückstellungen berechnet wurde. ◄ 

C0080/R0110 Ohne Matching-Anpassung 
und ohne alle anderen 
Übergangsmaßnahmen — 
Mindestkapitalanforderung 
(MCR) 

Gesamtbetrag der MCR, berechnet unter Berücksichtigung der versiche
rungstechnischen Rückstellungen ohne langfristige Garantien. 
►M2 Kann keine Matching-Anpassung vorgenommen werden, ist hier 
der gleiche Betrag anzugeben wie unter C0060. ◄ 

C0090/R0110 Auswirkung einer Verringe
rung der Matching-Anpas
sung auf null — Mindest
kapitalanforderung (MCR) 

Höhe der Anpassung der MCR aufgrund der Anwendung der 
Matching-Anpassung. Dieser Betrag muss die Auswirkung einer Ver
ringerung der Volatilitätsanpassung und der Matching-Anpassung auf 
null beinhalten. 
►M2 Dies ist die Differenz zwischen der MCR, die unter Berück
sichtigung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Matching- 
Anpassung und all die anderen Übergangsmaßnahmen berechnet wurde, 
und der MRC, die mit den unter C0060 angegebenen versicherungstech
nischen Rückstellungen berechnet wurde. ◄ 
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ELEMENT HINWEISE 

C0100/R0110 Auswirkung aller langfristi
gen Garantien und Über
gangsmaßnahmen — Min
destkapitalanforderung 
(MCR) 

Höhe der Anpassung der MCR aufgrund der Anwendung der langfris
tigen Garantien und Übergangsmaßnahmen. 

SR.22.02 — Projektion der künftigen Zahlungsströme (bester Schätzwert — 
Matching-Adjustment-Portfolios) 

Allgemeine Bemerkungen: 
Dieser Abschnitt bezieht sich auf die jährliche Übermittlung von Informationen 
für einzelne Unternehmen. 
Dieser Meldebogen ist für jedes von der Aufsichtsbehörde genehmigte 
Matching-Portfolio zu übermitteln. 

ELEMENT HINWEISE 

Z0010 Matching-Portfolio Geben Sie die vom Unternehmen vergebene Nummer an, die der 
einmaligen Nummer entspricht, mit der jedes einzelne Matching- 
Portfolio bezeichnet wird. 
Diese Nummer ist im Zeitverlauf unverändert beizubehalten und 
auch in anderen Meldebögen zur Kennzeichnung des Matching-Port
folios zu verwenden. 

C0020/R0010 
bis R0450 

Projektion der künftigen Zah
lungsströme am Ende des Be
richtszeitraums — Zahlungs
abflüsse durch Verpflichtungen 
aufgrund Langlebigkeits-, 
Sterblichkeits- und Revisions
risiken 

Künftige Zahlungsabflüsse im Zusammenhang mit Versicherungs- 
und Rückversicherungsverpflichtungen in Bezug auf Langlebig
keits-, Sterblichkeits- und Revisionsleistungen, für jedes Matching- 
Portfolio, aufgeteilt nach Fälligkeitsjahr für die mit dem Berichts
stichtag beginnenden 12-Monats-Zeiträume. 

C0030/R0010 
bis R0450 

Projektion der künftigen Zah
lungsströme am Ende des Be
richtszeitraums — Zahlungs
abflüsse durch Aufwendungen 

Künftige Zahlungsabflüsse im Zusammenhang mit Aufwendungen 
für Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen, für jedes 
Matching-Portfolio, aufgeteilt nach Fälligkeitsjahr für die mit dem 
Berichtsstichtag beginnenden 12-Monats-Zeiträume. 

C0040/R0010 
bis R0450 

Projektion der künftigen Zah
lungsströme am Ende des Be
richtszeitraums — Zahlungs
ströme der risikoreduzierten 
Vermögenswerte 

Zahlungsströme (Zahlungsabflüsse und Zahlungszuflüsse) im Zu
sammenhang mit den Vermögenswerten der einzelnen Matching- 
Portfolios, aufgeteilt nach Fälligkeits- oder Eingangsjahr. Bei der 
Berechnung dieser Zahlungsströme ist gemäß Artikel 53 der Dele
gierten Verordnung (EU) 2015/35 die Ausfallwahrscheinlichkeit 
oder der Anteil des langfristigen Durchschnittswerts des Spreads 
über den risikolosen Zinssatz zu berücksichtigen. 

C0050/R0010 
bis R0450 

Inkongruenz im Berichtszeit
raum — positive Inkongruenz 
(nicht abgezinst) (Zuflüsse > 
Abflüsse) 

Wenn die Intervalle kürzer sind als ein Jahr, ist in jeder Zeile die 
Summe der positiven Inkongruenz (nicht abgezinst) (Zuflüsse > 
Abflüsse) im Lauf des betreffenden Jahres anzugeben. 
Positive Inkongruenzen in einem Berichtszeitraum dürfen nicht ge
gen negative Inkongruenzen aufgerechnet werden. 

C0060/R0010 
bis R0450 

Inkongruenz im Berichtszeit
raum — negative Inkongruenz 
(nicht abgezinst) (Zuflüsse 
< Abflüsse) 

Wenn die Intervalle kürzer sind als ein Jahr, ist in jeder Zeile die 
Summe der negativen Inkongruenz (nicht abgezinst) (Zuflüsse 
< Abflüsse) im Lauf des betreffenden Jahres anzugeben. 
Negative Inkongruenzen in einem Berichtszeitraum dürfen nicht ge
gen positive Inkongruenzen aufgerechnet werden. 

S.22.03 — Angaben zur Berechnung der Matching-Anpassung 

Allgemeine Bemerkungen: 
Dieser Abschnitt bezieht sich auf die jährliche Übermittlung von Informationen 
für einzelne Unternehmen. 
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Dieser Meldebogen ist für jedes von der Aufsichtsbehörde genehmigte Matching- 
Portfolio zu übermitteln. 

ELEMENT HINWEISE 

Z0010 Matching-Portfolio Geben Sie die vom Unternehmen vergebene Nummer an, die der einmali
gen Nummer entspricht, mit der jedes einzelne Matching-Portfolio be
zeichnet wird. 
Diese Nummer ist im Zeitverlauf unverändert beizubehalten und auch in 
anderen Meldebögen zur Kennzeichnung des Matching-Portfolios zu 
verwenden. 

Gesamtberechnung der Matching-Anpassung 

C0010/R0010 Auf Zahlungsstrom der 
Verpflichtungen ange
wandter effektiver Jah
ressatz 

Der effektive Jahressatz, berechnet als konstanter Abzinsungssatz, der 
angewandt auf die Cashflows des Portfolios der Versicherungs- oder 
Rückversicherungsverpflichtungen zu einem Wert führt, der dem Wert 
gemäß Artikel 75 der Richtlinie 2009/138/EG des Portfolios der zugeord
neten Vermögenswerte entspricht. 

C0010/R0020 Effektiver Jahressatz des 
besten Schätzwerts 

Der effektive Jahressatz, berechnet als konstanter Abzinsungssatz, der 
angewandt auf die Cashflows des Portfolios der Versicherungs- oder 
Rückversicherungsverpflichtungen zu einem Wert führt, der dem besten 
Schätzwert des Portfolios der Versicherungs- oder Rückversicherungsver
pflichtungen entspricht, wenn der Zeitwert des Geldes unter Verwendung 
der grundlegenden risikofreien Zinskurve berücksichtigt wird. 

C0010/R0030 Verwendete Ausfall
wahrscheinlichkeit zur 
Risikoreduzierung der 
Zahlungsströme der Ver
mögenswerte 

Die Ausfallwahrscheinlickeit entspricht dem als Prozentsatz ausgedrückten 
Betrag (entsprechend dem in den Zeilen R0010 und R0020 verwendeten 
Format), anhand dessen die Zahlungsströme der dem Portfolio zugeord
neten Vermögenswerte gemäß Artikel 53 der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35 berechnet werden. 
Der „risikoreduzierte Zahlungsstrom“ ist der „erwartete Zahlungsstrom“ 
im Sinne von Artikel 53 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35. 
In diesen Betrag ist die in Zeile R0050 angegebene Erhöhung nicht 
einzubeziehen. 

C0010/R0040 Anteil des grundlegenden 
Spreads, der bei der Ri
sikoreduzierung der Zah
lungsströme der Ver
mögenswerte nicht be
rücksichtigt wird 

Der Anteil des grundlegenden Spreads, der bei der gemäß Artikel 53 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 vorgenommenen Anpassung der 
Zahlungsströme der dem Portfolio zugeordneten Vermögenswerte nicht 
berücksichtigt wird. 
Dieser Betrag ist als Prozentwert anzugeben (entsprechend dem Format in 
den Zeilen R0010 und R0020). In diesen Betrag ist die in Zeile R0050 
angegebene Erhöhung nicht einzubeziehen. 

C0010/R0050 Erhöhung des grund
legenden Spreads für 
Vermögenswerte unter 
dem Investment Grade 

Die Erhöhung des grundlegenden Spreads für Vermögenswerte unter dem 
Investment Grade, ausgedrückt als Prozentwert (entsprechend dem Format 
in den Zeilen R0010, R0020 und R0120). Die erhöhte Ausfallwahrschein
lichkeit von Vermögenswerten unter dem Investment Grade ist bei der 
Risikoreduzierung der Zahlungsströme zu berücksichtigen. 

C0010/R0060 Matching-Anpassung an 
den risikofreien Zinssatz 
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ELEMENT HINWEISE 

Zulässigkeitskriterien anhand von SCR-Sterblichkeitsrisikostress 

C0010/R0070 Sterblichkeitsrisikostress 
zum Zweck der 
Matching-Anpassung 

Erhöhung des anhand des grundlegenden risikofreien Zinssatzes berech
neten besten Schätzwerts unter einem Sterblichkeitsrisikostresstest gemäß 
Artikel 77b Absatz 1 Buchstabe f der Richtlinie 2009/138/EG und Arti
kel 52 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35. 

Portfolio 

C0010/R0080 Marktwert der Ver
mögenswerte des Portfo
lios 

Solvabilität-II-Wert der Vermögenswerte des Portfolios. 

C0010/R0090 Marktwert der inflations
abhängigen Vermögens
werte 

Solvabilität-II-Wert der Vermögenswerte mit inflationsabhängigen Erträ
gen (Artikel 77b Absatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG). 

C0010/R0100 Bester Schätzwert unter 
Einbeziehung der Infla
tion 

Der Betrag des besten Schätzwerts der Zahlungsströme im Zusammenhang 
mit inflationsabhängigen Versicherungs- oder Rückversicherungsverpflich
tungen. 

C0010/R0110 Vermögenswerte zum 
Marktwert, deren Zah
lungsströme von Dritten 
geändert werden können 

Wert der Vermögenswerte, deren Zahlungsströme von Dritten geändert 
werden können (Artikel 77b Absatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG). 

C0010/R0120 Gesamtkapitalrentabilität 
— Vermögenswerte des 
Portfolios 

Geben Sie den risikoreduzierten internen Zinsfuß der einem Matching- 
Adjustment-Portfolio zugeordneten Vermögenswerte an, berechnet als Ab
zinsungssatz, zu dem der aktuelle Wert der Zahlungsabflüsse des Ver
mögenswerts gleich dem aktuellen Wert seiner risikoreduzierten Zahlungs
zuflüsse ist. 

C0010/R0130 Marktwert rückgekaufter 
Verträge 

Bester Schätzwert der Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtun
gen aufgrund der den einzelnen Matching-Adjustment-Portfolios zugrunde 
liegenden Verträgen, die im Berichtszeitraum rückgekauft wurden. 

C0010/R0140 Anzahl der ausgeübten 
Rückkaufoptionen 

Anzahl der Rückkaufoptionen, die im Berichtszeitraum im Zusammenhang 
mit Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen für jedes 
Matching-Portfolio ausgeübt wurden. 

C0010/R0150 Marktwert von Ver
mögenswerten, die rück
gekaufte Verträge be
decken 

Wert der gemäß Artikel 75 der Richtlinie 2009/138/EG bewerteten Ver
mögenswerte, die zum Ausübungszeitpunkt der Rückkaufoptionen die 
Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen bedecken. 

C0010/R0160 An Versicherungsnehmer 
ausgezahlter Betrag 

Wert des Betrags, der Versicherungsnehmern entsprechend ihrer Rück
kaufsrechte ausgezahlt wurde. 
Dieser Betrag unterscheidet sich von den Angaben in den Zeilen R0130 
und R0150, da bei letzteren die vertragliche Rückkaufklausel kein Anrecht 
des Versicherungsnehmers auf die Auszahlung des vollen in diesen Zeilen 
aufgeführten Betrags begründet. 

Verbindlichkeiten 

C0010/R0170 Laufzeit/Duration Macaulay-Duration für die Verbindlichkeiten unter Berücksichtigung aller 
mit Versicherungs- oder Rückversicherungsverpflichtungen zusammenhän
genden Zahlungsströme aufgrund von Portfolios, für welche die Matching- 
Anpassung verwendet wurde. 
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S.22.04 — Angaben zur Übergangsmaßnahme bei der Berechnung der Zins
sätze 

Allgemeine Bemerkungen: 
Dieser Abschnitt bezieht sich auf die jährliche Übermittlung von Informationen 
für einzelne Unternehmen. 
Dieser Meldebogen ist nach Währungen aufgeschlüsselt für alle Währungen zu 
übermitteln, bei denen die vorübergehende Anpassung der maßgeblichen risiko
freien Zinskurve zur Anwendung kommt. Bei den Angaben in Spalte C0020 sind 
nur die besten Schätzwerte der Verpflichtungen anzugeben, die sich aus Pro
dukten mit garantiertem Zinssatz ergeben. Künftige Überschussbeteiligungen 
sind nicht zu berücksichtigen. 
Die Bewertung der Differenz zu den Zinssatzintervallen nach Solvabilität I kann 
anhand homogener Risikogruppen erfolgen. 

ELEMENT HINWEISE 

Gesamtberechnung der vorübergehenden Anpassung 

Z0010 Währung Geben Sie den alphabetischen ISO-4217-Code jeder Währung an, für 
welche die vorübergehende Anpassung der maßgeblichen risikofreien 
Zinskurve vorgenommen wird. 

C0010/R0010 Zinssatz nach Solvabilität I Der (als Dezimalzahl ausgedrückte) Zinssatz, der vom Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen im Einklang mit den Rechts- und Verwal
tungsvorschriften festgelegt wurde, die nach Artikel 20 der Richtlinie 
2002/83/EG in der am letzten Tag der Anwendung dieser Richtlinie gül
tigen Fassung erlassen wurde. 

C0010/R0020 Effektiver Jahressatz Der effektive Jahressatz, der als ein konstanter Abzinsungssatz berechnet 
wird, der im Falle einer Anwendung auf die Cashflows des Portfolios 
zulässiger Versicherungs- oder Rückversicherungsverpflichtungen zu ei
nem Wert führt, der dem besten Schätzwert des Portfolios zulässiger 
Versicherungs- oder Rückversicherungsverpflichtungen entspricht, wenn 
der Zeitwert des Geldes unter Verwendung der maßgeblichen risikofreien 
Zinskurve nach Artikel 77 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG berück
sichtigt wird. 

C0010/R0030 Anteil der zum Zeitpunkt 
der Berichterstattung an
gewandten Differenz 

Der Prozentsatz (ausgedrückt als Dezimalzahl) der Differenz zwischen 
dem Zinssatz nach Solvabilität I (R0010) und dem effektiven Jahreszins
satz (R0020) (z. B. 1,00 zu Beginn und 0,00 zum Ende des Übergangs
zeitraums). 

C0010/R0040 Anpassung an den risi
kofreien Zinssatz 

Die vorübergehende Anpassung an den risikofreien Zinssatz für das ge
meldete Portfolio (als Dezimalzahl). 

Zinssatz nach Solvabilität I 

C0020/R0100 Bester Schätzwert — bis 
zu 0,5 Prozent 

Bester Schätzwert der Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtun
gen, für die der Zinssatz, der vom Versicherungs- oder Rückversiche
rungsunternehmen im Einklang mit den Rechts- und Verwaltungsvor
schriften festgelegt wurde, die nach Artikel 20 der Richtlinie 2002/83/ 
EG in der am letzten Tag der Anwendung dieser Richtlinie gültigen 
Fassung erlassen wurden, bis zu 0,5 % (einschließlich) betrug. 

Anzugeben sind nur die besten Schätzwerte der Verpflichtungen, die sich 
aus Produkten mit garantiertem Zinssatz ergeben. Künftige Überschuss
beteiligungen sind nicht zu berücksichtigen. 

C0020/R0110 
bis R0200 

Bester Schätzwert — 
bester Schätzwert 

Bester Schätzwert der Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtun
gen, für die der Zinssatz, der vom Versicherungs- oder Rückversiche
rungsunternehmen im Einklang mit den Rechts- und Verwaltungsvor
schriften festgelegt wurde, die nach Artikel 20 der Richtlinie 2002/83/ 
EG in der am letzten Tag der Anwendung dieser Richtlinie gültigen 
Fassung erlassen wurden, in dem entsprechenden Intervall lag. 

Dabei ist die Untergrenze ausgeschlossen und die Obergrenze eingeschlos
sen. 

Anzugeben sind nur die besten Schätzwerte der Verpflichtungen, die sich 
aus Produkten mit garantiertem Zinssatz ergeben. Künftige Überschuss
beteiligungen sind nicht zu berücksichtigen. 
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ELEMENT HINWEISE 

C0020/R0210 Bester Schätzwert — 
über 8 % 

Bester Schätzwert der Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtun
gen, für die der Zinssatz, der vom Versicherungs- oder Rückversiche
rungsunternehmen im Einklang mit den Rechts- und Verwaltungsvor
schriften festgelegt wurde, die nach Artikel 20 der Richtlinie 2002/83/ 
EG in der am letzten Tag der Anwendung dieser Richtlinie gültigen 
Fassung erlassen wurden, mehr als 8 % (ausschließlich) betrug. 

Anzugeben sind nur die besten Schätzwerte der Verpflichtungen, die sich 
aus Produkten mit garantiertem Zinssatz ergeben. Künftige Überschuss
beteiligungen sind nicht zu berücksichtigen. 

C0030/R0100 Durchschnittliche Dura
tion der Versicherungs- 
und Rückversicherungs
verpflichtungen — bis zu 
0,5 % 

Verbleibende Macaulay-Duration der Versicherungs- und Rückversiche
rungsverpflichtungen, für die der Zinssatz, der vom Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen im Einklang mit den Rechts- und Verwal
tungsvorschriften festgelegt wurde, die nach Artikel 20 der Richtlinie 
2002/83/EG in der am letzten Tag der Anwendung dieser Richtlinie gül
tigen Fassung erlassen wurden, bis zu 0,5 % (einschließlich) betrug. 

C0030/R0110 
bis R0200 

Durchschnittliche Dura
tion der Versicherungs- 
und Rückversicherungs
verpflichtungen — 
durchschnittliche Dura
tion der Versicherungs- 
und Rückversicherungs
verpflichtungen 

Verbleibende Macaulay-Duration der Versicherungs- und Rückversiche
rungsverpflichtungen, für die der Zinssatz, der vom Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen im Einklang mit den Rechts- und Verwal
tungsvorschriften festgelegt wurde, die nach Artikel 20 der Richtlinie 
2002/83/EG in der am letzten Tag der Anwendung dieser Richtlinie gül
tigen Fassung erlassen wurden, im entsprechenden Intervall lag. 

Dabei ist die Untergrenze ausgeschlossen und die Obergrenze eingeschlos
sen. 

C0030/R0210 Durchschnittliche Dura
tion der Versicherungs- 
und Rückversicherungs
verpflichtungen — über 
8 % 

Verbleibende Macaulay-Duration der Versicherungs- und Rückversiche
rungsverpflichtungen, für die der Zinssatz, der vom Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen im Einklang mit den Rechts- und Verwal
tungsvorschriften festgelegt wurde, die nach Artikel 20 der Richtlinie 
2002/83/EG in der am letzten Tag der Anwendung dieser Richtlinie gül
tigen Fassung erlassen wurden, mehr als 8 % (ausschließlich) betrug. 

S.22.05 — Gesamtberechnung bei Anwendung der Übergangsmaßnahme bei 
versicherungstechnischen Rückstellungen 

Allgemeine Bemerkungen: 
Dieser Abschnitt bezieht sich auf die jährliche Übermittlung von Informationen 
für einzelne Unternehmen. 

ELEMENT HINWEISE 

C0010/R0010 Versicherungstechnische 
Rückstellungen nach 
Solvabilität II am ersten 
Tag 

Höhe der versicherungstechnischen Rückstellungen, die dem vorüber
gehenden Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellungen unter
liegen, nach Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsver
trägen und gegenüber Zweckgesellschaften, die nach Artikel 76 der Richt
linie 2009/138/EG am ersten Tag der Anwendbarkeit dieser Richtlinie 
berechnet wurden. Bei dieser Berechnung sind alle zum Zeitpunkt der 
ersten Anwendung der Richtlinie 2009/138/EG bestehenden Versiche
rungs- und Rückversicherungsverpflichtungen zu berücksichtigen. 
►M2 In den Fällen, in denen auf Grundlage von Artikel 308d Absatz 3 
der Richtlinie 2009/138/EG eine Neuberechnung angefordert wurde, sind 
nur die zum Neuberechnungsstichtag noch bestehenden und zu diesem 
Zeitpunkt bewerteten Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtun
gen, die der Übergangsmaßnahme unterliegen, zu berücksichtigen (Solva
bilität-II-Wert abzüglich nicht mehr bestehender Verträge). ◄ 

C0010/R0020 Versicherungstechnische 
Rückstellungen im Falle 
der Übergangsmaßnahme 
bei versicherungstech
nischen Rückstellungen 
— versicherungstech
nische Rückstellungen 
als Ganzes berechnet 

Höhe der versicherungstechnischen Rückstellungen, die dem vorüber
gehenden Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellungen unter
liegen, als Ganzes berechnet, nach Abzug der einforderbaren Beträge aus 
Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften, berech
net nach Artikel 76 der Richtlinie 2009/138/EG zum Berichtsdatum vor 
Anwendung der Übergangsmaßnahme. 
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ELEMENT HINWEISE 

►M2 __________ ◄ 

C0010/R0030 Versicherungstechnische 
Rückstellungen, die der 
Übergangsmaßnahme bei 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen unterlie
gen — bester Schätzwert 

Höhe des besten Schätzwerts für versicherungstechnische Rückstellungen, 
die dem vorübergehenden Abzug bei den versicherungstechnischen Rück
stellungen unterliegen, nach Abzug der einforderbaren Beträge aus Rück
versicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaften, berechnet 
nach Artikel 76 der Richtlinie 2009/138/EG zum Berichtsdatum vor An
wendung der Übergangsmaßnahme. 
►M2 In den Fällen, in denen auf Grundlage von Artikel 308d Absatz 3 
der Richtlinie 2009/138/EG eine Neuberechnung angefordert wurde, sind 
nur die zum Neuberechnungsstichtag noch bestehenden und zu diesem 
Zeitpunkt bewerteten Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtun
gen, die der Übergangsmaßnahme unterliegen, zu berücksichtigen (Solva
bilität-II-Wert abzüglich nicht mehr bestehender Verträge). ◄ 

C0010/R0040 Versicherungstechnische 
Rückstellungen, die der 
Übergangsmaßnahme bei 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen unterlie
gen — Risikomarge 

Höhe der Risikomarge, die dem vorübergehenden Abzug bei den ver
sicherungstechnischen Rückstellungen unterliegt, nach Abzug der einfor
derbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck
gesellschaften, berechnet nach Artikel 76 der Richtlinie 2009/138/EG zum 
Berichtsdatum vor Anwendung der Übergangsmaßnahme. 
►M2 In den Fällen, in denen auf Grundlage von Artikel 308d Absatz 3 
der Richtlinie 2009/138/EG eine Neuberechnung angefordert wurde, sind 
nur die zum Neuberechnungsstichtag noch bestehenden und zu diesem 
Zeitpunkt bewerteten Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtun
gen, die der Übergangsmaßnahme unterliegen, zu berücksichtigen (Solva
bilität-II-Wert abzüglich nicht mehr bestehender Verträge). ◄ 

C0010/R0050 Versicherungstechnische 
Rückstellungen nach 
Solvabilität I 

►M2 Höhe der versicherungstechnischen Rückstellungen, die dem vorü
bergehenden Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellungen un
terliegen, nach Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungs
verträgen, berechnet nach den Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die 
nach Artikel 15 der Richtlinie 73/239/EWG, Artikel 20 der Richtlinie 
2002/83/EG und Artikel 32 der Richtlinie 2005/68/EG am Tag, bevor 
jene Richtlinien gemäß Artikel 310 der Richtlinie 2009/138/EG aufgeho
ben werden, erlassen werden. 
In den Fällen, in denen auf Grundlage von Artikel 308d Absatz 3 der 
Richtlinie 2009/138/EG eine Neuberechnung angefordert wurde, sind nur 
die zum Neubewertungsstichtag noch bestehenden und zu diesem Zeit
punkt bewerteten Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen 
zu berücksichtigen. ◄ 

C0010/R0060 Anteil der aus der An
passung resultierenden 
Differenz 

Prozentsatz (anzugeben als Dezimalzahl) des Anteils der aus der Anpas
sung resultierenden Differenz. 
Der maximal abzugsfähige Anteil sinkt am Ende jedes Jahres linear von 
100 % während des Jahres ab dem 1. Januar 2016 auf 0 % am 1. Januar 
2032. 

C0010/R0070 Begrenzung nach Arti
kel 308d Absatz 4 

►M2 Sofern relevant, Höhe der Anpassung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen nach jeder etwaigen Begrenzung gemäß Artikel 308d Ab
satz 4 der Richtlinie 2009/138/EG. 

C0010/R0080 Versicherungstechnische 
Rückstellungen nach 
Anwendung der Über
gangsmaßnahme bei ver
sicherungstechnischen 
Rückstellungen 

Höhe der versicherungstechnischen Rückstellungen, die dem vorüber
gehenden Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellungen unter
liegen, nach diesem Abzug. 
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Wenn keine Begrenzung erfolgt, ist der als R0060*(R0010-R0050)berechnete Betrag einzutragen.



 

S.22.06 — Bester Schätzwert nach Ländern und Währungen im Falle einer 
Volatilitätsanpassung 

Allgemeine Bemerkungen: 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die jährliche Übermittlung von Informationen 
für einzelne Unternehmen. 

Dieser Meldebogen ist nur von Versicherungs- und Rückversicherungsunterneh
men zu übermitteln, die gemäß Artikel 77d der Richtlinie 2009/138/EG eine 
Volatilitätsanpassung vornehmen. 

Aus diesem Meldebogen geht der beste Schätzwert (brutto) der 
Lebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen hervor, die der Vo
latilitätsanpassung unterliegen, und zwar aufgeschlüsselt nach Währungen und 
Ländern des Vertragsabschlusses. Bei der Meldung des besten Schätzwerts ist 
die Volatilitätsanpassung zu berücksichtigen. Beste Schätzwerte, die einer 
Matching-Anpassung unterliegen, sind auf diesem Meldebogen nicht anzugeben. 

ELEMENT HINWEISE 

Z0010 Geschäftsbereich Geben Sie an, ob sich die Informationen auf das Lebensversicherungs- 
oder das Nichtlebensversicherungsgeschäft beziehen. Aus der folgenden 
erschöpfenden Liste ist eine Option auszuwählen: 

1 — Lebensversicherung und Krankenversicherung nach Art der Lebens
versicherung 
2 — Nichtlebensversicherung und Krankenversicherung nach Art der 
Nichtlebensversicherung 

C0010/R0010 Nach Währungen Geben Sie für jede zu berichtende Währung den alphabetischen ISO-4217- 
Code an. 

Bester Schätzwert im Falle einer Volatilitätsanpassung nach Ländern und Währungen — Gesamtwert sowie 
Herkunftsland nach Währungen 

C0030/R0020 Gesamtwert des besten 
Schätzwerts im Falle ei
ner Volatilitätsanpassung 
(für alle Währungen) — 
Gesamtwert in allen 
Ländern 

Gesamtwert des besten Schätzwerts der Versicherungs- und Rückversiche
rungsverpflichtungen im Falle einer Anwendung der Volatilitätsanpassung, 
für alle Währungen und alle Länder. 

C0040/R0020 Anteil des besten 
Schätzwerts im Falle ei
ner Volatilitätsanpassung 
in der Berichtswährung 
— Gesamtwert in allen 
Ländern 

Gesamtwert des besten Schätzwerts der Versicherungs- und Rückversiche
rungsverpflichtungen im Falle einer Anwendung der Volatilitätsanpassung, 
für alle Länder, in der Berichtswährung. 

C0050/R0020 Anteil des besten 
Schätzwerts im Falle ei
ner Volatilitätsanpassung 
in der Berichtswährung 
— Gesamtwert in allen 
Ländern 

Gesamtwert des besten Schätzwerts der Versicherungs- und Rückversiche
rungsverpflichtungen im Falle einer Anwendung der Volatilitätsanpassung, 
für alle Länder, aufgeschlüsselt nach Währungen. 

C0030/R0030 Gesamtwert des besten 
Schätzwerts im Falle ei
ner Volatilitätsanpassung 
(für alle Währungen) — 
Herkunftsland 

Gesamtwert des besten Schätzwerts der Versicherungs- und Rückversiche
rungsverpflichtungen im Falle einer Anwendung der Volatilitätsanpassung, 
für alle Währungen für das Herkunftsland. 
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Zu übermitteln sind Angaben zu wesentlichen Verpflichtungen in Ländern undWährungen, für die eine Volatilitätsanpassung der Währung und ggf. eineländerbedingte Erhöhung angewendet wird, und zwar so lange, bis 90 % desder Volatilitätsanpassung unterliegenden besten Schätzwerts insgesamt vonder Meldung nach Ländern und Währungen erfasst werden.



 

ELEMENT HINWEISE 

C0040/R0030 Anteil des besten 
Schätzwerts im Falle ei
ner Volatilitätsanpassung 
in der Berichtswährung 
— Herkunftsland 

Gesamtwert des besten Schätzwerts der Versicherungs- und Rückversiche
rungsverpflichtungen im Falle einer Anwendung der Volatilitätsanpassung, 
für das Herkunftsland für die Berichtswährung. 

C0050/R0030 Anteil des besten 
Schätzwerts im Falle ei
ner Volatilitätsanpassung 
nach Währungen — 
Herkunftsland 

Wert des besten Schätzwerts der Versicherungs- und Rückversicherungs
verpflichtungen im Falle einer Anwendung der Volatilitätsanpassung, auf
geschlüsselt nach Währungen, für das Herkunftsland. 

Bester Schätzwert im Falle einer Volatilitätsanpassung nach Ländern und Währungen — nach Ländern und 
Währungen 

C0020/R0040 Länder Geben Sie für jedes Land, für das Informationen übermittelt werden, den 
Code nach ISO 3166-1 Alpha 2 an. 

C0030/R0040 Gesamtwert des besten 
Schätzwerts im Falle ei
ner Volatilitätsanpassung 
(für alle Währungen) — 
nach Ländern 

Gesamtwert des besten Schätzwerts der Versicherungs- und Rückversiche
rungsverpflichtungen im Falle einer Anwendung der Volatilitätsanpassung, 
für alle Währungen nach Ländern. 

C0040/R0040 Anteil des besten 
Schätzwerts im Falle ei
ner Volatilitätsanpassung 
in der Berichtswährung 
— nach Ländern 

Wert des besten Schätzwerts der Versicherungs- und Rückversicherungs
verpflichtungen im Falle einer Anwendung der Volatilitätsanpassung, für 
die Berichtswährung, aufgeschlüsselt nach Ländern. 

C0050/R0040 Anteil des besten 
Schätzwerts im Falle ei
ner Volatilitätsanpassung 
nach Währungen — nach 
Ländern 

Wert des besten Schätzwerts der Versicherungs- und Rückversicherungs
verpflichtungen im Falle einer Anwendung der Volatilitätsanpassung, auf
geschlüsselt nach Währungen und Ländern. 
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